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§ 3 AUSLUG Aufgaben der Zentralen
Behörde

 AUSLUG - Auslandsunterhaltsgesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Das Bundesministerium für Justiz hat als Zentrale Behörde über die ihm in der EU-Unterhaltsverordnung

zugewiesenen Aufgaben hinaus mit den anderen Zentralen Behörden zusammenzuarbeiten, die Zusammenarbeit

der zuständigen Gerichte und Behörden zur Verwirklichung der Ziele der grenzüberschreitenden

Unterhaltsdurchsetzung zu fördern und so weit wie möglich nach Lösungen für Schwierigkeiten zu suchen, die

bei der Anwendung der entsprechenden Rechtsvorschriften auftreten.

2. (2)Das Bundesministerium für Justiz verkehrt mit den im Ausland dafür bestimmten Stellen unmittelbar.

In Kraft seit 01.08.2014 bis 31.12.9999
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